
Anlage zur Klage gegen Telekom Deutschland GmbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Zusammenhang mit dem Mobilfunktarif MagentaMobil die Hinzubuchung der Option „5G+ 
Gaming“, die die Nutzung des durch technische Maßnahmen verbesserten 5G-

Mobilfunknetzes (hier durch sogenanntes Network Slicing) für Onlinespiele ermöglicht, 

anzubieten bzw. anbieten zu lassen, wenn dies geschieht wie in Anlagen K2 und K3 

abgebildet. 



!

!
!

Anlage K2
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Anlage K3
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